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§ 27 K-SGAG Herausgabe
 K-SGAG - Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2025

(1) Beschlagnahmte Spielautomaten, die nicht eingezogen werden und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 oder Abs. 2

des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, für verfallen erklärt werden können, sind dem Aufsteller

und Betreiber eines Spielautomaten dann herauszugeben, sofern dieser nicht wegen einer Verwaltungsübertretung

gemäß einer oder mehreren Bestimmungen des § 34 Abs. 1 innerhalb der letzten fünf Jahre bestraft worden ist. Die

Herausgabe hat mit dem Hinweis zu erfolgen, dass im Falle einer weiteren Verwaltungsübertretung gemäß einer oder

mehreren Bestimmungen des § 34 Abs. 1 der Spielautomat, mit dem gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 34

Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen wird.

(2) Sind beschlagnahmte Spielautomaten gemäß Abs. 1 innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach Rechtskraft

der Bestrafung niemandem herauszugeben, so gehen sie in das Eigentum des Landes über.

(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Spielautomaten be@ndet, ist zunächst zur Tilgung von fälligen

Abgabenforderungen des Landes und sodann von oBenen Geldstrafen des Aufstellers und Betreibers des

Spielautomaten zu verwenden, ansonsten auszufolgen.

In Kraft seit 06.12.2012 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/17
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_52_0/1991_52_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/34
file:///

	§ 27 K-SGAG Herausgabe
	K-SGAG - Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz


